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RS OGH 1955/6/29 2Ob384/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1955

Norm

ZPO §31 Abs3

ZPO §396 A

Rechtssatz

Wenn ein Rechtsanwalt sich in einer (auch nicht dem Rechtsanwaltszwang unterliegenden) Streitsache bei der

Streitverhandlung durch eine andere Person als durch einen substitutionsberechtigten Rechtsanwaltsanwärter

vertreten läßt, ist Versäumungsurteil zu fällen.
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